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Die „harmonisierte Zone“ bezieht sich auf den auf EU-Ebene 

regulierten Bereich für Bauprodukte. 

Sie umfasst alle Produkte, die den harmonisierten technischen 

Spezifikationen (hTS) unterliegen, und gilt als umfassend, da 

sie alle wesentlichen Merkmale und ihre Bewertungsmethoden 

festlegt, alle Produktanforderungen spezifiziert, die nicht unter 

anderes Unionsrecht fallen, und die anwendbaren 

Bewertungs- und Überprüfungssysteme festlegt. 
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Der „Verwendungszweck“ ist eine weit 

gefasste Definition des Zwecks, für den ein 

Produkt hergestellt wird und wie er in den 

einschlägigen harmonisierten technischen 

Spezifikationen oder Europäischen 

Bewertungsdokumenten angegeben ist. Der 

„angegebene Verwendungszweck“ bezieht 

sich auf die spezifische, vom Hersteller 

vorgesehene Verwendung des Produkts. Es 

handelt sich um eine genauere 

Beschreibung der Art und Weise, wie das 

Produkt nach Auffassung des Herstellers im 

weiteren Sinne seines Verwendungszwecks 

zu verwenden ist. 
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3.2.1 Produktidentifizierung 

Abbildung 8 

 

-

„Produktkategorie“ bezeichnet eine Untergruppe der Produktfamilie, die 

diejenigen Produkttypen umfasst, die einen bestimmten, in harmonisierten 

technischen Spezifikationen oder europäischen Bewertungsdokumenten 

festgelegten Verwendungszweck gemeinsam haben. 

„Produkttyp“ ist das abstrakte Modell einzelner Produkte, das durch den 

Verwendungszweck und eine Reihe von Merkmalen bestimmt wird, die jede 

Abweichung in Bezug auf die Leistung oder die Erfüllung der in dieser oder in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung festgelegten Produktanforderungen 

ausschließen, wenn auch identische Produkte verschiedener Hersteller zu 

verschiedenen Produkttypen gehören. 
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„Nicht-Serienfertigung“ bezeichnet ein Verfahren, das weder überwiegend 

automatisiert noch überwiegend unter Verwendung von 

Montagebandtechniken durchgeführt und in Bezug auf das 

Fertigungsvolumen nicht sehr häufig wiederholt wird. 
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„Werkseigene 

Produktionskontrolle“ bezeichnet die 

dokumentierte, kontinuierliche, gemäß 

Anhang IX durchgeführte interne 

Produktionskontrolle in einem 

Herstellungswerk in Bezug auf 

bestimmte Parameter oder 

Qualitätsaspekte,  

die den Besonderheiten einer jeweiligen 

Produktfamilie oder  -kategorie sowie 

den Herstellungsverfahren Rechnung 

trägt und auf eine 

Leistungsbeständigkeit oder auf die 

kontinuierliche Erfüllung der 

Produktanforderungen abzielt. 
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Die Umweltkennzeichnung gilt nicht 

für: 

• Metallprofile, die für verschiedene 

Anwendungen verwendet werden 

können; 

• Ziegel, die innen/außen für 

tragende/nicht tragende Zwecke mit 

oder ohne Wärmedämmung 

verwendet werden können. 

Die Umweltkennzeichnung 

kann gelten für: 

• Bodenbeläge im Innenbereich für normale 

Anwendungen. 
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3.2.10 Verfügbarkeit von Ersatzteilen 

 ERSATZTEILE  

Um die Funktionsbeständigkeit und 

Reparierbarkeit von Produkten zu 

gewährleisten, kann von Herstellern 

verlangt werden, dass sie bestimmte, auf 

dem Markt nicht allgemein verfügbare 

Ersatzteile zur Verfügung stellen, 

insbesondere solche, die für den 

Austausch von 

Komponenten mit eigenem Design 

unverzichtbar sind. Das könnte bei 

Fensterbeschlägen mit proprietärem 

Design der Fall sein, die in bestimmte 

Fenster eingebaut werden. 
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Luftdurchlässigkeitsprüfungen für 

Fenster (AVS 3) werden häufig in den 

Einrichtungen der Lieferanten von 

Fensterrahmen unter der 

Verantwortung der jeweiligen 

notifizierten Stelle durchgeführt 

(Artikel 49). Die Lieferanten leiten die 

Ergebnisse dann an die 

Fensterhersteller weiter, die für die 

Erstellung 

der Leistungs- und 

Konformitätserklärung für ihre 

Produkttypen verantwortlich sind 

(Artikel 62 (2)). Im Rahmen dieser 

Weitergabe arbeiten auf Ersuchen der 

Lieferanten deren notifizierte Stellen mit 

den notifizierten Stellen zusammen, die 

ihre Bewertungen anerkannt haben 

(Artikel 55 (7)). 
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